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BrauchtumsfeuerVO, Novelle, Begutachtung

Die Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft bedankt für sich für die Ubermittlung des Entwurfs

der Brauchtumsfeuer-Verordnung und begrüßt grundsätzlich die im Entwurf vorgeschlagenen Verbes-
serungen und erlaubt sich gleichzeitig nachfolgende Punkte aufzuzeigen:

ZuZl(S2Abs.2l:

Zunächst wird drauf hingewiesen, dass in den Erläuterungen ein redaktionelles Versehen vorliegt, da

im Besonderen Teil der Erläuterungen zu Z 1 ($ 2 Abs. 2) ein Absatz angeführt wird, dieser Para-
graph jedoch keine Absätze beinhaltet.

Laut vorliegendem Verordnungsentwurf soll durch die neue Formulierung des S 2 Z 2 eine Klarstellung
erfolgen, wonach ein Brauchtumsfeuer ein Feuer im Rahmen von öffentlichen Brauchtumsveranstal-
tungen ist. Dadurch soll verdeutlicht werden, dass Brauchtumsfeuer öffentlichen Charakter haben. Für

die Praxis würde das bedeuten, dass sie eine für jedermann allgemein zugängliche, öffentliche Veran-
staltung sein müssen.

Brauchtumsfeuer haben in der Steiermark eine lange Tradition, die in erster Linie der Pflege des

Brauchtums dienen und traditionell- je nach Region verschieden - durch Dorfgemeinschaften, örtli-
che Vereine und vielfach auch nur durch Privatpersonen im Familienverband veranstaltet werden. Der

Verordnungsgeberin wird an dieser Stelle entgegengetreten, wenn in der Problemanalyse bzw. -defini-

tion davon ausgegangen wird, der Charakter von Brauchtumsfeuer sei durch eine allgemein zugängli-
che oder beworbene Veranstaltung geprägt. lm Mittelpunkt der Ausübung dieses Brauches steht viel-
mehr das Entzünden des jeweiligen Brauchtumsfeuers und nicht das Ausmaß des Teilnehmerkreises.
Demnach ist auch die mit dieser Verordnung einhergehende zwangsweise ,,Öffentlichmachung" von
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Brauchtumsfeuern abzulehnen. Wenn die auf Privatgrund veranstalteten traditionellen Brauchtums-

feuer nunmehr öffentlich zugänglich sein müssen, suggeriert dies, dass hier jedermann Zutritt auf Pri-

vatgrundstücke gewährt wird, was zu einem unbegründeten und ungewollten Eingriff in das Privatei-
gentum der jeweiligen Grundstückseigentümer führt. Jeder Eigentümer hat das alleinige Recht, mit

der Sache nach Belieben zu schalten und zu walten und jeden Dritten davon auszuschließen.

Sind sämtliche Brauchtumsfeuer für jedermann, sohin für einen unbeschränkten Personenkreis, allge-

mein zugänglich, ist damit auch ein erhebliches Haftungsrisiko der jeweiligen Grundstückseigentümer
verbunden. Die damit einhergehenden Verkehrssicherungspflichten und die Gefahr allfälliger zivil- und

strafrechtlicher Haftungen, für einen im Vorhinein unbestimmten Personenkreis, wird demnach unge-
rechtfertigt den Grundeigentümern auferlegt.

Aufgrund obiger Ausführungen sprechen wir uns gegen eine ,,Öffentlichmachung" von Brauchtumsfeu-

ern aus.

ZuZ3(S4Abs. 1):

Nicht nachvollzogen werden kann, inwieweit die gegenständliche Meldeverpflichtung die bereits gel-

tenden Sicherheitsvorkehrungen verstärken kann. Es fehlen jedenfalls Angaben dazu, inwieweit die
Gemeinde mit dieser lnformation aktiv dazu beitragen kann, eventuelle Brände oder Ahnliches zu ver-
hindern. Eine verpflichtende Weitergabe der lnformation - eventuell an den Landesfeuerwehrverband -

ist dem gegenständlichen Entwurf nicht zu entnehmen. Sollte eine solche Verptlichtung auch gegeben

sein, ist nicht nachvollziehbar, inwiefern eine Einsatzorganisation - welche im ländlichen Bereich über-
wiegend aus freiwilligen Organisationen besteht - präventiv Maßnahmen setzen kann bzw. diese dem

aktiven Brandgeschehen entgegenzuwirken vermag.

Die Gemeinde kann aus dieser gesetzlichen Grundlage heraus (durch ein abzuführendes Ermittlungs-

verfahren) weder eine ,,Veranstaltung" genehmigen, noch versagen. Vielmehr wird bürokratischer Auf-

wand betrieben, welcher schlichtweg nicht zweckentsprechend ist.

Diesbezüglich ist auch die Frist von vier Tagen nicht nachvollziehbar. Vielmehr stellt diese eine büro-

kratische Hürde für Vorhaben dar, welche aus einer Spontanität heraus entstehen, ohne jedoch einen
wesentlichen Mehrwert für die Sicherheit zu liefern.

Es wird ersucht, die obigen Anmerkungen zu
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